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RS OGH 1971/9/15 3Ob82/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1971

Norm

ABGB §1355

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Der gegenüber dem Schuldner eingetretene Terminsverlust erstreckt sich auch auf den Bürgen, der die Haftung für

diesen Fall übernommen hat. Nach § 53 Abs 4 AO genügt daher die Mahnung des Ausgleichsschuldners, um auch

gegenüber dem Bürgen, der sich auch für diesen Fall verbürgt hat, den Terminverlust geltend machen zu können.
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